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Zur Rechtsprechung bei Sexualdelikten und Körperverletzungen

Im Interesse einer einheitlichen und richtigen Recht
sprechung auf dem Gebiet der Gewalt- und Sexual
delikte hat das Plenum des Obersten Gerichts mit sei
nem Beschluß zu Fragen' der Gewaltverbrechen vom 
30. Juli 1963 (NJ 1963 S. 538) die Gerichte darauf orien
tiert, dem umfassenden Schutz des Lebens, der Gesund
heit und der körperlichen Unversehrtheit aller Bürger 
vor derartigen Verbrechen mehr Aufmerksamkeit zu 
schenken. Der Beschluß wendet sich sowohl gegen Ent
scheidungen, die die sozialistische Gesellschaftsordnung 
und die Sicherheit ihrer Bürger nicht ausreichend 
schützen, als auch gegen solche, die im Strafmaß über
höht sind oder eine umfassende und tiefgründige Un
tersuchung des Einzelfalls — auch unter dem Gesichts
punkt seiner Tatbestandsmäßigkeit — vermissen lassen 
und damit die Prinzipien des Rechtspflegeerlasses ne
gieren. Dieser Beschluß vertieft aber auch die Erkennt
nis, daß eine erfolgreiche Bekämpfung dieser Straftaten 
nur unter aktiver Mitwirkung der Werktätigen möglich 
ist. Deshalb verpflichtet er die Gerichte, im Zusammen
wirken mit anderen staatlichen Einrichtungen und ge
sellschaftlichen Organisationen die dazu notwendigen 
Maßnahmen zu veranlassen.
Die Verwirklichung des Beschlusses in der gerichtlichen 
Tätigkeit einzuschätzen, die Rechtsprechung auf dem 
Gebiet der Gewalt- und Sexualdelikte zu analysieren, 
Mängel und Unzulänglichkeiten aufzudecken und neue 
Probleme zu erkennen, war Inhalt von Untersuchungen, 
die die Inspektionsgruppe des Obersten Gerichts im 
Auftrag des Präsidiums in einigen Bezirken durchge
führt hat. Damit wurde ein Prinzip des demokratischen 
Zentralismus — die Einheit von Beschlußfassung, Durch
führung und Kontrolle — in unserer Arbeit verwirk
licht.
Insgesamt hat sich die Rechtsprechung seit dem Be
schluß zu Fragen der Gewaltverbrechen positiv entwik- 
kelt. • Die Plenen^ Präsidien und Senate der Bezirks
gerichte haben es — wenn auch mit unterschiedlichen 
Methoden und auch nicht überall mit der gleichen 
Intensität — verstanden, mit Hilfe des Beschlusses auf 
eine Verbesserung der Rechtsprechung der Kreisgerichte 
hinzuwirken. Die Gerichte haben sich bemüht, die Ur
sachen und begünstigenden Umstände der Straftat so
wie die Persönlichkeit des Angeklagten gründlich zu 
erforschen, die Beweise sorgfältig zu würdigen, die 
Gefährlichkeit der Straftat richtig zu charakterisieren, 
zu einem gerechten Strafmaß zu kommen und die 
Voraussetzungen für Maßnahmen zur Beseitigung der 
begünstigenden Bedingungen zu schaffen.
Bei unseren Untersuchungen hat sich aber auch heraus
gestellt — und das unterstreicht die Wichtigkeit einer

regelmäßigen Kontrolle der Durchsetzung von Be
schlüssen —, daß einige Richter die Kriterien für 
schwere Verbrechen und ihre Bekämpfung, die das 
Oberste Gericht in seinem Beschluß entwickelt hat, 
in der Rechtsprechung nicht genügend oder gar nicht 
berücksichtigen. Besonders kraß zeigte sich dies beim 
Kreisgericht Saalfeld, wo einige Richter erklärten, sie 
hätten den Beschluß-überhaupt vergessen! In verschie
denen Fällen waren deshalb Kassationsverfahren er
forderlich.

Sexualdelikte
Am sichtbarsten sind die Fortschritte der Rechtspre
chung auf dem Gebiet der Sexualdelikte.
Die Gerichte erkennen, daß insbesondere Notzucht, Un
zucht unter Ausnutzung eines Abhängigkeitsverhält
nisses, gewaltsame Unzucht und Unzucht mit Kindern 
zu den schweren Verbrechen gehören, sofern nicht ge
setzliche Strafmilderungsgründe (Versuch, verminderte 
Zurechnungsfähigkeit, mildernde Umstände u.ä.) vor
liegen. Deshalb sprechen sie grundsätzlich auch Zucht
hausstrafen aus, und nur in den genannten Ausnahme
fällen wird z. T. auf bedingte Verurteilung erkannt.
Bei schweren Verbrechen werden in der Regel auch 
Strafen ausgesprochen, die der Gefährlichkeit der Tat 
gerecht werden. So hat das Kreisgericht Senftenberg 
in der Strafsache S 289/65 wegen Notzucht in Tatein
heit mit gefährlicher Körperverletzung zutreffend auf 
eine Zuchthausstrafe von sechs Jahren erkannt. Der 
bereits einschlägig vorbestrafte Angeklagte hatte nachts 
eine Frau überfallen und sie brutal zusammengeschla
gen, so daß sie eine Schädeldachfraktur, eine Gehirn
erschütterung und einen Wadenbeinbruch erlitt. Danach 
hatte er mit ihr geschlechtlich verkehrt.
In der Vergangenheit wurden häufig positive Eigen
schaften des Täters, wie gute fachliche Leistungen und 
gesellschaftliche Mitarbeit, die jedoch in keinem Zu
sammenhang mit der Straftat standen, isoliert betrach
tet und überbewertet. Diese Tendenz ist heute weitest
gehend überwunden. Die Gerichte kommen auch immer 
mehr davon ab, bei Sexualdelikten die durch Alkohol
genuß herbeigeführte Enthemmung als generellen 
Strafmilderungsgrund anzusehen.
Trotz dieser positiven Entwicklung der Rechtsprechung 
gibt es noch immer der Gerechtigkeit grob widerspre
chende Entscheidungen. Das zeigt sich sowohl in Über
spitzungen als auch in der Unterschätzung der Gefähr
lichkeit von Straftaten. Damit wird — wie es im Ple- 
narbeschluß des Obersten Gerichts heißt — das Verhält
nis zwischen Staat und Bürger beeinträchtigt und die
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